
Änderungssatzung vom 13.04.2018 
 

zur Hauptsatzung des Main-Kinzig-Kreises i d. F. 

vom 03.07.2015 

Aufgrund der §§ 5 und 30 Ziffer 5 HKO (Hessische Landkreisordnung) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 183) zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. März 2015 (GVBl. I S. 158) hat der Kreistag 
des Main-Kinzig-Kreises in seiner Sitzung am 13.04.2018 folgende Änderung der 
Hauptsatzung des Main-Kinzig-Kreises, zuletzt geändert durch Kreistagsbeschluss 
vom 03.07.2015, beschlossen: 
 
 
Artikel I  
 
Die Überschrift des I. Abschnitts und der § 4 des I. Abschnitts erhalten folgende neue 
Fassung: 

I. Abschnitt: 

Kreistag, Kreistagsausschüsse, Kreisausschuss,  
Bürgerbeauftragter, Kreisausländerbeirat 

 
 

§ 4 

Der Kreistag wählt eine/n ehrenamtliche/n Bürgerbeauftragte/n. 

 
 
Die Amtszeit der/des Bürgerbeauftragten entspricht der Wahlzeit des Kreistags. Eine 
Wiederwahl ist möglich. Über ihre/seine Tätigkeit erstattet sie/er dem Kreistag 
jährlich einen Bericht. 

 

Artikel II 
 

Diese Änderungssatzung tritt mit dem Tage nach der vollendeten Bekanntmachung 
in Kraft. 

 

Gelnhausen, 13.04.2018 

Der Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises 

 

Thorsten Stolz 

    Landrat 
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